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Mindestens aus Schweizer\n'
nen-Sicht ist Vogel-Strauss-
Politik hier eigentlich unange-

bracht, um so mehr als sich die
Sachlage äusserst widersPrüch-
lich präsentiert. Einerseits gibt
es sozialpolitische Empfehlun-
gen der EG, die verglichen mit
den sozialpolitischen Standards

der Schweiz eindeutig fort-
schrittlich sind, andererseits
werden internationale Verein-
barungen, von denen auch die
erwerbstätigen Frauen in der

Schweiz profitieren konnten,
unter dem Druck der EG
zunehmend in Frage gestellt.
Diese Aspekte der Europa-
Diskussion blieben bisher bei-
nahe unberücksichtigt, der vor-
liegende Artikel kann die
bestehenden Lücken leider auch

nicht schliessen. Fragen und
Probleme können aber angedeu-

tet werden, und damit wäre
wenigstens auch diese Diskus-
sion eröffnet.

FRAUENTöHNE
SEIT 30 JAHREN
EIN EG.THEMA
Im Artikel 1 19 der sozialpoliti-
schen Empfehlungen wurde
bereits 1957 festgehalten, dass

Männer und Frauen für die
gleiche Arbeit den gleichen
Lohn erhalten müssen. Dieser
Artikel sollteunter anderem ver-
hindern, dass die Mitgliedslän-
der der EG vermehrt unterbe-
zahhte weibliche Arbeitskräfte
einsetzen würden, uffi gegen-

über anderen Ländern Wettbe-
werbsvorteile herauszuholen.

Inwieweit in den 50er Jahren die
Lohngleichheit bereits Verfas-
sungs- oder Gesetzesnorrn ein-
zelner europäischer Staaten ge-

wesen ist, entzieht sich meiner
Kenntnis. In diesem Fall wäre
der Artikel ll9 lediglich eine

Anpassung an bereits bestehen-

de Rechtsauffassungen gewe-
sen. Der Begriff der gleichwerti-
gen Arbeit wurde bereits I 95I,
in einem Übereinkommen der
Internationalen Arbeitsorgani-
sation IAO festgehalten und als

Basis für die Lohngleichheit
herange zogen.l Sechs Jahre spä-

ter ging die EG noch nicht ganz

soweit: obwohl sie sich be-

stimmt an den Weisungen der

IAO orientiert hat, sPricht
Artikel ll9 nur von gleichem
Lohn bei gleicher Arbeit.2

197 4 nahm der EG-Ministerrat
eine Resolution an, welche ein
soziales Arbeitsprogramm po-

stulierte, das <<auf eine Harmoni-
sierung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen, die Be-
wahrung der Fortschritte in
diesem Bereich und die Erlan-
gung eines Gleichgewichts
zwischen der wirtschaftlichen
und der sozialen Entwicklung
der Gemeinschaft abzielt und
anerkennt, dass Massnahmen

zugunsten der Beschöftigungs-
möglichkeiten und Berufsaus-
bildung von Frauen sowie

zugunsten ihrer Arbeitsbedin'
gungen und ihres Lohnniveaus
Vorrang haben müssen.>

Diese Empfehlungen sind je-
doch weitgehend Papier geblie-
ben. Darum hat die EG eine

Reihe von weiteren Verordnun-
gen und Richtlinien für die
erwerbstätigen Frauen verfasst:

I97 5 verlangt eine Verordnung
des Ministerrats die Anwendung
des Prinzips des gleichen
Lohnes für gleichwertige Arbei-
ten. Diese Verordnung sollte
binnen eines Jahres in der
Gesetzgebung aller Mitglieds-
länder zur Anwendung kom-
men. Tatsächlich löste sie

gesetzliche Anpassungen aus. In
Frankreich wurde 1983 der

Code du travail ergänzt. In der

Bundesrepublik Deutschland
kam neu eine gesetzliche
Bestimmung ins Bürgerliche
Gesetzbuch. In Italien wurde
1977 ein Gesetz über die
Gleichbehandlung von Mann
und Frau bezüglich der Arbeit
angenommen. In Grossbritan-
nien wurde 1984 das Gesetz

aufgrund eines Urteils des EG-
Gerichtshofes (1982) ange-
passt.3 Doch haben diese

Gesetze bisher nirgends nJr
faktischen Lohngleichheit ge-

führt, eine Erfahrung, die seit

1981 auch in der Schweiz
gemacht wird.

ANTI DI SKR|MI N I E R.U NG
. WORTE STATT TATEN
197 lwurde vom Ministerrat das

Prinzip der Gleichbehandlung
angenommen: direkte oder

indirekte Diskriminierungen
aufgrund der Geschlechtszuge-
hörigkeit oder aufgrund des

Familienstandes sollten verbo-
ten werden. Das Prinzip der

Gleichbehandlung sollte insbe-

sondere hinsichtlich Berufsbil-
dung, Beschäftigungsmöglich-
keiten und Arbeitsbedingungen
gelten. Doch auch das konnte
nirgends verhindern, dass unter
den Arbeitslosen in Europa die
Frauen überproportional vertre-
ten sind.
Am 2l.Dezember 1984 trat die
Verordnung über die Gleichheit
betreffend sozialer Sicherheit
(Krankheit, Invalidiät, Alter,
Arbeitsunfall, Berufskrankheit
und Erwerbslosigkeit) in Kraft.
Eine weitere Verordnung zum
gleichen Thema wurde 1986

angenommen.
Die Europäische Kommission
hat zudem zwei Aktionspro'
gramme verubschiedet, die auf
die Abschaffung der Diskrimi-
nierung von Frauen zielen. Das

erste Programm für die Jahre

1982 bis 1985 zählt nicht
weniger als 16 Aktionsbereiche
auf. Das zweite für 1986 bis
1990 hat folgende Z\eIe:
Festigung der sozialen Rechte,

insbesondere durch die Anwen-
dung der bestehenden EmPfeh-
lungen; Fortsetzung der Mass-

nahmen, die mit dem ersten Ak-
tionsprogramm begonnen wur-
den; Aufklärungskampagnen;
Unterstü tzung spezifischer Ak-
tionen, insbesondere die Berufs-
tätigkeit der Frau betreffend;
Entwicklung eigener solcher
Aktionen; Untersuchungen der

Situation in den neuen Mit-
gliedsländern der Gemein-
schaft.
Die Europäische Kommission
muss jedoch in einem Bericht
ihre Unttihigkeit zugeben, reale

Veränderungen in bezug auf die
Lage der werktätigen Frauen

durchsetzen.a

HAUSARBEIT.
KEIN THEMA
Auffallend ist, dass die EG sich
stark mit den Problemen der
erwerbstätigen Frauen am Ar-
beitsplatz auseinanders etzt, an'
dere Bereiche, die den Frauen-

alltag genauso prägen, aber

au sblendet. Die EmanziPations -

hindernisse, die durch die
alleinige Verantwortung für
Haus- und Erziehungsarbeiten
für die meisten Frauen weiter-
bestehen, werden nicht sYstema-

tisch thematisiert. Damit wer-
den Frauen der alten Doppelbe-
lastung ausgesetzt: individuelle

Karrieren sind zwar möglich,
aber nur zum Preis des Verzichts
auf Familie und Kinder oder
zum Preis eines unerträglichen
Stresses. Frauen setzen sich
damit unweigerlich dem Risiko
des Scheiterns aus.

ARBEITSZEIT.
FTEXIBITISIERUNG
EUROPAWEITI
Eine weitere gefährliche Ten-
denz zeichnet sich in der
Auseinandersetzung um die
Frauennacht- und -sonntagsar-

beit ab. Die Flexibilisierungs-
Strategien der europäischen

Unternehmerlnnen machen vor
den bisher geltenden IAO-
Weisungen nicht halt; im
Gegenteil, es zeichnet sich ab,

dass sich die EG-Länder darauf
einigen könnten, das diesbezüg-

liche Abkommen kollektiv zLt

kündigen.

IMMERHIN ETWAS
Dennoch, die Untersuchungen
zur Situation der Frauen, die im
Auftrag der EG gemacht wer-
den, sind von grossem Wert,
da sie bestehende Diskrimi-
nierungen mit Fakten beweisen.

Die Ergebnisse empririscher
Untersuchungen bestätigen die
Thesen und Schlagworte des

Feminismus. Die Forderungen
nach frauenbevorzugenden
Massnahmen werden dadurch
erneut und verstärkt legitimiert.

Sybilla Schmid
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